
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/3/23 2000/19/0091
 JUSLINE Entscheidung
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Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1;

AlVG 1977 §38;

AlVG 1977 §9 Abs1;

Rechtssatz

Aus der Verp5ichtung des Arbeitslosen, ein auf die Teilnahme an einer Wiedereingliederungsmaßnahme

ausgerichtetes aktives Handeln zu entfalten, kann jedenfalls nicht abgeleitet werden, dass sich dieser von sich aus

initiativ in die Gestaltung der Wiedereingliederungsmaßnahme einzuschalten hätte.
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